
 

An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 

Wien, am 10. Februar 2016 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Hafenecker, MA und weitere Abgeordnete haben am  

10. Dezember 2015 unter der Nr. 7354/J an meinen Amtsvorgänger eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend  Ampelanlagen gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 bis 7: 

 Wie viele Verkehrsunfälle, sowohl mit als auch ohne Personenschaden, ereigneten sich auf 

der B11 im Ortsgebiet von Alland in den Jahren 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 

jeweils, gegliedert nach Monaten? 

 Um welche konkreten Unfallarten handelte es sich jeweils? 

 Wie viele und welche Art dieser Unfälle passierten im oben beschriebenen 

Kreuzungsbereich, aufgeschlüsselt auf die beschriebenen Zeitintervalle? 

 Wie viele Verkehrsunfälle, sowohl mit als auch ohne Personenschaden, ereigneten sich auf 

der L110 im Ortsgebiet von Alland in den Jahren 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 

jeweils, gegliedert nach Monaten? 

 Um welche konkreten Unfallarten handelte es sich jeweils? 

 Wie viele Verkehrsunfälle, sowohl mit als auch ohne Personenschaden, ereigneten sich im 

Bereich der Kreuzung von B18 und L132 im Gemeindegebiet von Hainfeld in den Jahren 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 jeweils, gegliedert nach Monaten? 

 Um welche konkreten Unfallarten handelte es sich jeweils? 
 
Dem bmvit steht die amtliche Unfallstatistik (herausgegeben von der Bundesanstalt Statistik 

Österreich) zur Verfügung. Diese stellt die Unfalldaten differenziert nach Bundesländern und 
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Gesamtösterreich dar, jedoch nicht auf Ebene des Straßenzuges bzw. der Ortsgemeinde. 

Sachschadensunfälle sind darin nicht enthalten. 

 

 

Zu Frage 8: 

 Aus welchen Gründen wurden die beiden oben beschriebenen Ampelanlagen eingerichtet? 
 
Die Verordnung von Ampelanlagen erfolgt auf Anordnung des jeweils zuständigen 

Straßenerhalters. Bei Landesstraßen B und Landesstraßen L in Niederösterreich ist dies das Land 

Niederösterreich. 

 

 
 

 
Mag. Gerald Klug 
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